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Leistungsbeschreibung für die Leistung „Spezialbefö rderung von Schulkindern zu 
Schulen im Landkreis Bautzen, Raum Hoyerswerda“  
 
 
1. Leistung 
Spezialbeförderung von Schulkindern, welche aus gesundheitlichen Gründen den 
öffentlichen Linienverkehr nicht nutzen können bzw. freigestellter Schulbusverkehr bei nicht 
vorhandenem öffentlichem Linienverkehr.  
 
 
2. Leistungszeitraum 
Die Beförderungsleistung erfolgt an den Schultagen ab dem 11.08.2025 für die Schuljahre 
2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 und 2029 /2030 und endet spätestens am 
12.07.2030. 
 
 
3. Leistungsort 
Die Beförderung erfolgt in Schulen im Raum Hoyerswerda im Landkreis Bautzen. 
 
Für folgende Schulen ist die Spezialbeförderung notwendig: 
 

• Dr.-Friedrich-Wolf-Schule Hoyerswerda (FÖZ) 
• Nikolaus-Kopernikus-Schule Hoyerswerda Schule mit den Förderschwerpunkten 

Lernen und sozial-emotionale Entwicklung Hoyerswerda 
• Léon-Foucault-Gymnasium Hoyerswerda 
• Oberschule Hoyerswerda 
• Grundschule „An der Elster“ (LRS) 

 
Der Umfang und die Anzahl der zu befördernden Schüler ist dem jeweiligen Los (Anlage 2b 
Spezialbeförderung) zur Leistungsbeschreibung zu entnehmen. 
 
 
4. Begleitpersonen 
 
Mit einem Angebot hat der Bieter zwingend die Kosten für die Begleitperson in der Anlage 1b 
zu benennen. Die Bereitstellung einer Begleitperson muss durch das Unternehmen erfolgen. 
Die Kosten der Begleitperson werden bei der Prüfung der Wirtschaftlichkeit des Angebotes 
mitberücksichtigt. Fehlen die Kosten für die Begleitperson so wird das Angebot vom 
Wettbewerb ausgeschlossen.  
 
Hinweis: Beim Vermerk im Los „Begleitperson notwendig“ ist mit einem Einsatz zu rechnen, 
bei allen anderen Touren kann später über die Notwendigkeit entschieden werden.  
 
Der Fahrer und auch die Begleitperson müssen das nötige Einfühlungsvermögen besonders 
im Umgang mit schwerbehinderten Kindern und Verständnis für die Sorge der Eltern 
aufbringen können.  
 
Weitere Anforderungen sind Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft sowie ruhiges und besonnenes 
Verhalten, besonders in Gefahren- und Konfliktsituationen. Körperliche Voraussetzungen für 
die Hilfe beim Ein- und Aussteigen; evtl. Begleitung bis an die Schultür bzw. vor die Haustür. 
Weitere Informationen siehe Merkblatt Begleitperson (Anlage 5.2). 
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5. Sonstiges 
Die Lose sind zum Stand April 2024 zusammengestellt, Änderungen bleiben dem 
Auftraggeber je nach Bedarf vorbehalten. Siehe dazu auch Mustervertrag § 7 Nr. 2 der 
Besonderen Vertragsbedingungen (Anlage 5). 
 
Die notwendigen Kindersitze sind vom Unternehmen zu stellen.  
 
Das beauftragte Unternehmen muss tagsüber mittels Telefon, Funk, Fax für kurzfristige 
Rücksprachen erreichbar sein. Die Abfahrtszeiten und die Anzahl der Rückfahrten können 
erst nach Bekanntgabe der Stundenpläne festgelegt werden und sind von der 
Zusammenstellung nicht an die Frühfahrt bindend. 
 
 
6. Hinweise zur Angebotserstellung 
Zusätzlich zu den „Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen – Formblatt 632 
EU gilt folgendes: 
 

6.1 Preisgestaltung  
Im Hinblick auf steigende Kraftstoffpreise und Unterhaltungskosten sind die Angebote 
sorgfältig zu kalkulieren.  
Wir behalten uns vor, bei Mini- und Maximalangeboten, die Urkalkulation bzw. eine 
Fahrzeugkostenrechnung zu verlangen.  
Die Einhaltung des Mindestlohngesetzes ist zu beachten.  
Die ausgefüllte Anlage 4.1 ist mit dem Angebot einzureichen. 

 
6.2 Die Angebotspreise sind in den beigefügten Muster-Preisermittlungsblättern 

 
• Anlage 1b für die Spezialbeförderung 

 
einzutragen. Es ist für jedes Los bzw. für jede Tour eines Loses ein 
Preisermittlungsblatt (Anlage 1b nach Bedarf bitte selber kopieren) auszufüllen und 
einzureichen. 
 
Es darf sich nur auf komplette Lose beworben werden , d.h. eine Bewerbung auf 
nur einzelne Touren eines Loses ist nicht möglich. Die Lose dürfen nicht 
verändert werden. Innerhalb einer Tour kann die Rei henfolge verändert werden. 
 
Hinweis: Es darf sich nicht auf mehr Lose beworben werden, als der 
Unternehmer tatsächlich ausführen kann. Im Auftrags fall muss der 
Unternehmer in der Lage sein, alle Touren, auf die er sich beworben hat, zu 
übernehmen. 
 
Die Preise sollen, gemäß dem Punkt 3.7 im Formblatt 632 EU, in den 
Preisermittlungsblättern  (Anlagen 1b) ohne Mehrwertsteuer ausgewiesen werden. 

  
Wichtiger Hinweis:  Der Anteil der fahrleistungsbezogenen Kosten für den Kraftstoff 
hat keinen Einfluss auf die Wertung des Angebotspreises, er dient lediglich als 
Grundlage für die Preisgleitung nach § 7 Abs. 4 und 5.  Er ist aus dem 
durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch des eingesetzten Fahrzeuges und den 
durchschnittlichen Kraftstoffkosten ohne Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der 
Angebotserstellung zu kalkulieren. Andere Kostenbestandteile dürfen nicht im Anteil 
der fahrleistungsbezogenen Kosten für Kraftstoff ausgewiesen werden. 
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6.3 Angebotspreis 
Der Angebotspreis (netto) pro Los versteht sich inklusive 

• aller Personalkosten, 
• der Spritkosten für die gesamte vereinbarte zu befördernde Strecke, 
• der Kosten für sämtliche Leerkilometer 
• jeglicher Nebenkosten. 

 
6.4 Auswertung 

Grundlage für die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes sind die Kosten für 
eine Hinfahrt (einschließlich Begleitperson)  der geschätzten Schultage im 
Vertragszeitraum zuzüglich der anzuwendenden Umsatzsteuer (Besetztkilometer bis 
50 km = 7 %; Besetztkilometer über 50 km = 19 %). 
 

6.5 Zeitumfang der täglichen Tour  
Der Zeitumfang von 1 Stunde für eine tägliche Hinfahrt oder Rückfahrt für den 
einzelnen Schüler ist nicht zu überschreiten (Ausnahmefall: bei einer Entfernung 
Wohnort – Schule ab 40 km ist eine Fahrtzeit von maximal 1 Stunde und 30 Minuten 
zulässig). Die Ankunft in den Schulen soll nicht vor 7.00 Uhr erfolgen bzw. maximal 
eine halbe Stunde vor Schulbeginn. Werden verschiedene Schulen mit 
unterschiedlichem Schulbeginn angefahren sind Abweichungen möglich. 

  
Im Preisermittlungsblatt sind die voraussichtliche Fahrdauer in Minuten (besetzt) 
sowie die Strecke in Kilometern (leer und besetzt) anzugeben. Die Fahrdauer ist 
ohne Berücksichtigung von Ein- und Ausstiegszeiten zu kalkulieren.  
 
Es ist ein Touren- und Fahrplan anhand dem nachfolg endem Beispiel je Los 
und Tour beizufügen: 
  gefahrene 

Kilometer 
Zeit  (reine 
Fahrdauer) 

Beginn der Fahrt z.B. Firmensitz 0,00 km 0 min. 
Schüler 1 Kamenz 10,00 km 10 min. 
Schüler 2 Bernsdorf 6,5 km 6 min. 
Schule FÖS Hoyerswerda 14,00 km 14 min. 
Ende der Fahrt z.B. Firmensitz 20,00 km 20 min. 
 Summe        50,50 km *1)  50 min.  
 
Fahrdauer (besetzt) 

   
20 min. *2) 

 
*1) Diese angegebenen Kilometer: 

• sind in der Anlage 1b in dem Feld „Strecke in Kilometer“ anzugeben und sind 
Grundlage für die Auswertung gem. Punkt 6.4 der Leistungsbeschreibung. 

• werden Vertragsgrundlage, d.h. eine nachträgliche Erhöhung der Kilometer 
ohne genehmigte Änderung der Tour durch den Auftraggeber ist nicht 
möglich. Siehe dazu auch § 7 Nr. 2 der Besonderen Vertragsbedingungen 
(Mustervertrag).  
 

*2) Diese Angabe ist in den Angebotsunterlagen Anlage 1b (Preisermittlungsblatt) bei 
der voraussichtlichen reinen Fahrdauer in Minuten anzugeben. Diese Angabe ist 
nur für die Prüfung der Einhaltung der maximalen Beförderungszeit 
ausschlaggebend. 
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6.6 Nebenangebote 
Nebenangebote werden nur unter folgenden Bedingungen zugelassen: 

• Nebenangebote sind nur bei Abgabe eines gültigen un d wertbaren 
Hauptangebotes zulässig. 

• Einzelne Schüler dürfen jedoch keinem anderen Los zugeordnet werden. 
 

6.7 Nachauftragnehmer 
Nachauftragnehmer werden bis zu 50% der Leistung zugelassen. Wird beabsichtigt 
Nachauftragnehmer für die Leistung zu binden, so sind auch für den Nachauftrag-
nehmer auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle alle Nachweise gem. Punkt 6.9 
der Leistungsbeschreibung beizubringen. Siehe dazu auch Punkt 5 der Bewerbungs-
bedingungen (Formblatt 632 EU). 

 
6.8 Kennzeichnung 

Jede Seite des Angebotes ist mit einem Firmenstempel zu versehen.  
 
6.9 Nachweise, Unterlagen, Erklärungen welche durch  den Bieter zu erbringen sind 

6.9.1 Nachweise, die zwingend mit dem Angebot einzureichen sind: 

a) gültiger Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß dem Personen-
beförderungsgesetz (PBefG) oder Vorlage einer Genehmigung nach dem 
Personenbeförderungsgesetz, 

�Hinweis:  Wurden Ihre Genehmigungsurkunden vom Landratsamt Bautzen 
ausgestellt und haben diese eine aktuelle Gültigkeit, ist dies in einem 
gesonderten Schreiben zu erklären. Die Abgabe des vorstehend genannten 
Nachweises ist dann nicht notwendig. 
 

b) Erklärung, dass der Unternehmer keine Personen nach dem 
Bundesfreiwilligendienst einsetzt, da ihr Einsatz im Rahmen eines 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes nicht gestattet ist. 

 
c) Angaben zur Erreichbarkeit des Unternehmens im Notfall bzw. für kurzfristige 

Rücksprachen. 
 
d) Nachweis, dass die DIN 75078 Teil 1 und 2 umgesetzt werden, ist nur 

einzureichen, wenn sich für ein Los mit Rollstuhlbeförderung beworben wird. 
 

6.9.2 Nachweise, welche spätestens 3 Wochen  nach Zuschlagserteilung vorgelegt  
         werden müssen:  
 
a)     Nachweis der gültigen Hauptuntersuchung gemäß Verordnung über den  
        Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft) für das/ die 
        zum Einsatz kommende/-n Fahrzeug/-e (§§ 41/42 BOKraft). 

 
b)     Nachweis der Fahrgastbeförderung für die zum Einsatz kommenden Fahrer  

(§ 48 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV). 
 

c)     Nachweis der Eintragung des Verwendungszwecks im Fahrzeugschein  oder in  
        der Zulassungsbescheinigung Teil I  (§ 6 Abs. 4 Nr. 2 Verordnung über die 
        Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr (FZV) muss vorliegen. 
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7. Zusammenfassung 
 
Mit dem Angebot sind folgende Unterlagen und Nachwe ise abzugeben : 
 
Unterlagen/ Nachweise  Hinweise  
a) das ausgefüllte und 

unterschriebene 
Angebotsschreiben  

 (Formblatt 633 EG) 

- Im Punkt 2 des Formblattes 633 EG (Seite 1) 
sind pro Zeile die Angebotspreise pro Los aus der 
Anlage 1 zu übernehmen!  
- Werden mehr als 5 Lose angeboten, so ist das 
Formblatt 633 (Angebotsschreiben) entsprechend 
zu vervielfältigen und auszufüllen, einschließlich 
Unterschrift! 

b) die Leistungsbeschreibung  
c) Nachweise gem. Punkt 6.9.1  
d) Anlage 1b: ausgefüllte(s) 

Preisermittlungsblatt (-blätter) 
Die Anlage 1b ist pro Los und Tour auszufüllen 
(eine Vervielfältigung erfolgt durch den Bewerber). 
Siehe auch wichtiger Hinweis unter Punkt 6.2. 

e) zu Anlage 2b: Tourenplan (-pläne) 
 

Ein selbst gefertigter Touren - und Fahrplan  
(Streckenführung einschließlich Kilometer- und 
Zeitangaben) ist pro Los zu erstellen (vgl. Punkt 
6.5) 

f) Anlage 4:  Erklärung entsprechend 
§ 72 a SGB VIII 

Die Abgabe der Erklärung ist nur vom 
Unternehmer selbst notwendig und zu 
unterschreiben. 

g) Anlage 4.1: Erklärung zur Zahlung 
des Mindestlohns + Unterschrift 

Ist auszufüllen und zu unterschreiben. 
 

h) Anlage 5: Besondere 
Vertragsbedingungen  

 (Muster-Werkvertrag)  
 

Ist nicht auszufüllen! Da der Bieter mit seiner 
Unterschrift alle dem Angebot beigefügten 
Unterlagen anerkennt, müssen auch die 
Vertragsbedingungen für einen evtl. zukünftigen 
Auftrag dem Angebot mit beigefügt werden. 

i) Nachweis, dass die DIN 75078 Teil 
1 und 2 umgesetzt wird. 

Ist nur abzugeben, wenn sich für ein Los mit 
Rollstuhlbeförderung beworben wird. 

j) ausgefülltes Formblatt 235  Ist nur abzugeben, wenn Nachauftragnehmer 
beauftragt werden sollen. 

k) Nachweise Nachauftragnehmer Alle unter Punkt 6.9. geforderten Nachweise und 
Unterlagen gelten auch bei Beauftragung von 
Nachauftragnehmern. 

l) ausgefülltes Formblatt 236   
 
 
 
 

abschließende Hinweise: 
 

• Bieter erkennt mit seiner Unterschrift auf dem Formblatt 633, Seite 2 alle dem Ange-
bot beigefügten Unterlagen und Vertragsbedingungen an. Siehe dazu auch Punkt 6 
des Angebotsschreibens (633). 
 

• Unvollständige Angebote werden vom Wettbewerb ausge schlossen! 
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Anlagen: 
 

• Anlage 1b: Preisermittlungsblatt – Spezialbeförderung 
• Anlage 2a:  Übersicht der Lose und Touren 
• Anlage 2b: Einzelbeschreibung der Lose 
• Anlage 3:  Übersicht Schuladressen/Schulbeginn/Schulende 
• Anlage 4:  Erklärung entsprechend § 72 a Sozialgesetzbuch VIII 
• Anlage 4.1:  Erklärung der Zahlung des Mindestlohns 
• Anlage 5:  Besondere Vertragsbedingungen (Muster-Vertrag) mit  
• Anlage 5.1:  Anforderungskatalog für KOM und Kleinbusse (für Schülerbeförderung)         

   inklusive Merkblatt 
• Anlage 5.2:  Merkblatt Begleitperson 
• Anlage 5.3:  Abrechnungsbogen 



Anlage 1b 
Preisermittlungsblatt - Spezialbeförderung 

 
 
Bieter : 
Name, Anschrift, Tel.    _________________________________________________________________________________________ 
 
 
Los-Nummer:   _______________  Tour-Nummer :   ________________ 
 

Amtliches Kennzeichen des Fahrzeuges: _________________________________________    Fahrzeugart:    □ Pkw       □ Kleinbus 
 
Vorhandene Sitzplätze einschließlich Fahrersitz:   ____________________________   davon mögliche Rollstuhlplätze: _________________ 
 
Voraussichtliche Fahrdauer  in Minuten (besetzt):  _________________________________________________________________________ 
 
 
Fahrstrecke/ Preis 
Der angebotene Kilometerpreis beinhaltet sowohl die Besetzt- als auch die Leerkilometer. Das Angebot ist nur für die Hinfahrt abzugeben. 
 
Die Rückfahrten können erst nach Bekanntgabe der Stundenpläne festgelegt werden und können kilometermäßig von den Hinfahrten abweichen.  
Bezahlt wird auch hier der angebotene Kilometerpreis. 
 
 
Strecke in Kilometern (Leer- und Besetzt-km):       ______________________________________________ 
 
Preisangebot je Kilometer (netto):                                      _______________________________€/km 
 
 davon Anteil der fahrleistungsbezogenen Kosten 
 für Kraftstoff  _______________________________€/km 

zwingende Angabe, Berechnungsgrundlage für Preisgleitung 
 
Preisangebot je Einsatzstunde/ Begleitperson (netto ):     _______________________________€/h 
  zwingende Angabe, auch wenn der Einsatz sich erst später entscheidet. 
 
Ausrüstung des Fahrzeuges (Besonderheiten):                 ______________________________________________ 
 
Sonstiges: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 



Übersicht Lose 41, 41.1, 44, 47, 50, 52, 54, 55, 56 und 57 Landratsamt Bautzen       Anlage 2a 

(Schuljahr 2025/2026 bis 2029/30) Ausschreibung Vergabe-Nr. 25 023 2 

 1 

 13.02.2025 

 
Spezialbeförderungen  
 
Los 41  Tour 1 = Beförderung von 5 Kindern aus Weißkeißel Ortsteil Kampen und Weißwasser zur Dr.-Friedrich-Wolf-Schule Hoyerswerda, davon  

ist 1 Kind im Rollstuhl zu befördern 
 
  Tour 2 = Beförderung von 4 Kindern aus Hoyerswerda zur Dr.-Friedrich-Wolf-Schule Hoyerswerda, davon sind 2 Kinder im Rollstuhl zu  

befördern, Mitnahme 1 klappbarer Rollstuhl und 1 Bu ggy erforderlich 
 
Los 60  Tour 1 = Beförderung von 4 Kindern aus Spreetal und Hoyerswerda zur Dr.-Friedrich-Wolf-Schule Hoyerswerda, davon ist 1 Kind im   

Rollstuhl zu befördern, Mitnahme 1 nicht klappbarer  Rollstuhl erforderlich 
 
          Anschlusstour 1 = Beförderung von 2 Kindern aus Hoyerswerda zur Dr.-Friedrich-Wolf-Schule Hoyerswerda 
 
          Anschlusstour 2 = Beförderung von 2 Kindern aus Hoyerswerda zur Dr.-Friedrich-Wolf-Schule Hoyerswerda, 

Mitnahme 2 nicht klappbare Rollstühle  
 
Los 44  Tour 1 = Beförderung von 5 Kindern aus Lohsa, Lohsa Ortsteil Weißkollm und Hoyerswerda zur Dr.-Friedrich-Wolf-Schule Hoyerswerda,  

davon ist 1 Kind im Rollstuhl zu befördern 
 
          Anschlusstour 1 = Beförderung von 1 Kind aus Lohsa Ortsteil Groß Särchen sowie 1 Pflegekraft zur Dr.-Friedrich-Wolf-Schule Hoyerswerda,  

Beförderung des Kindes im Rollstuhl 
 

Tour 2 = Beförderung von 3 Kindern aus Lohsa Ortsteil Groß Särchen, Lohsa Ortsteil Koblenz und Hoyerswerda Ortsteil Zeißig zur Dr.- 
Friedrich-Wolf-Schule Hoyerswerda, davon ist 1 Kind im Elektro-Rollstuhl zu befördern 

 
Los 47  Tour 1 = Beförderung von 1 Kind aus Görlitz zur Dr.-Friedrich-Wolf-Schule Hoyerswerda, Beförderung des Kindes im Rollstuhl 
 
Los 50  Tour 1 = Beförderung von 3 Kindern aus Radeberg, Pulsnitz und Pulsnitz Ortsteil Oberlichtenau zur Dr.-Friedrich-Wolf-Schule  

Hoyerswerda 
 
  Tour 2 = Beförderung von 5 Kindern aus Großröhsdorf Ortsteil Bretnig, Ohorn, Steina und Haselbach Ortsteil Gersdorf zur Dr.-Friedrich- 

Wolf-Schule Hoyerswerda, Mitnahme 1 nicht klappbarer Rollstuhl und 1 Laufger ät erforderlich 
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(Schuljahr 2025/2026 bis 2029/30) Ausschreibung Vergabe-Nr. 25 023 2 

 2 

 13.02.2025 

 
Los 52  Tour 1 = Beförderung von 4 Kindern aus Wittichenau Ortsteil Sollschwitz, Wittichenau Ortsteil Keula, Wittichenau Ortsteil Neudorf- 

Klösterlich und Hoyerswerda zur Dr.-Friedrich-Wolf-Schule Hoyerswerda, davon ist 1 Kind im Rollstuhl zu befördern und  
Mitnahme 1 Buggy erforderlich  

 
  Tour 2 = Beförderung von 4 Kindern aus Hoyerswerda zur Dr.-Friedrich-Wolf-Schule Hoyerswerda 
 
Los 54  Tour 1 = Beförderung von 4 Kindern aus Schwepnitz, Bernsdorf Ortsteil Wiednitz, Bernsdorf und Hoyerswerda Ortsteil Bröthen-Michalken 

zur Dr.-Friedrich-Wolf-Schule Hoyerswerda 
 
  Tour 2 = Beförderung von 3 Kindern aus Bernsdorf Ortsteil Wiednitz und Bernsdorf zum Léon-Foucault-Gymnasium Hoyerswerda und zur  

Nikolaus-Kopernikus-Schule Hoyerswerda, davon ist 1 Kind im Elektro-Rollstuhl zu befördern  
 
Los 55  Tour 1 = Beförderung von 13 Kindern im Stadtgebiet Hoyerswerda zur Dr.-Friedrich-Wolf-Schule Hoyerswerda 
 
Los 56 Tour 1 = Beförderung von 5 Kindern aus Elsterheide Ortsteil Tätzschwitz, Lauta Ortsteil Laubusch, Lauta und Hoyerswerda Ortsteil  

Schwarzkollm zur Dr.-Friedrich-   Wolf-Schule Hoyerswerda, davon ist 1 Kind im Rollstuhl zu befördern  
 
  Tour 2 = Beförderung von 6 Kindern aus Lauta Ortsteil Torno, Lauta und Hoyerswerda zur Nikolaus-Kopernikus-Schule, zur Grundschule  

„An der Elster“ und zur Oberschule Hoyerswerda 
 
  Tour 3 = Beförderung von 7 Kindern aus Lauta (Dorf), Lauta, Lauta Ortsteil Laubusch und Elsterheide Ortsteil Seidewinkel zur Nikolaus- 

Kopernikus-Schule und zur Grundschule „An der Elster“ 
 
Los 57  Tour 1 = Beförderung von 3 Kindern aus Großharthau, Elstra und Oßling Ortsteil Skaska zur Dr.-Friedrich-Wolf-Schule Hoyerswerda 
 
 



Schülerbeförderung Schuljahr 2025/2026 Landratsamt Bautzen Anlage 2b Spezialverkehr

Los 41 Tourenplan ab 11.08.2025 (Änderungen vorbehalten)

Sch-Nr. Name des Schülers PLZ Wohnort Straße Schule Beme rkung

Tour 1 Zeit Hinfahrt

1. 12497 Seliger, Lea Sophie (03576/219745) 02957 Weißkeißel OT Kampen Krauschwitzer Str. 18 FÖZ

2. 17744 Walter, Leni (0171/9357218) 02943 Weißwasser Bautzener Str. 22 FÖZ

3. 23054 Höhne, Anni (0174/3247642) 02943 Weißwasser Schillerstr. 2 FÖZ

4. 18204 Bollfraß, Theo (0162/1946560) 02943 Weißwasser Alexanderstr. 2 FÖZ Beförderung im Rollstuhl/ Internat (nur Mo + Fr)

5. 23053 Domel, Mailo Pepe (0176/21228041) 02943 Weißwasser Brunnenstr. 18 FÖZ

6. Begleitperson notwendig

7.

8.   7.40

Sch-Nr. Name des Schülers PLZ Wohnort Straße Schule Beme rkung

Tour 2 Zeit Hinfahrt

1. 18648 Ali Hassan, Miski (0176/31033712) 02977 Hoyerswerda Ferdinand-v.-Schill-Str. 6 FÖZ klappbarer Rollstuhl

2. 22857 Strokous, Olesya (0162/1672801) 02977 Hoyerswerda Konrad-Zuse-Str. 9 FÖZ Mitnahme Buggy

3. 22729 Degteriova, Anna (0162/1672797) 02977 Hoyerswerda Albert-Schweitzer-Str. 28 FÖZ Beförderung im Rollstuhl

4. 23360 Agricola, Elena 02977 Hoyerswerda Albert-Schweitzer-Str. 9 FÖZ Beförderung im Rollstuhl

5. Begleitperson notwendig

6.

7.

8.

Hinweise:

1. Eine Bewerbung ist nur auf das komplette Los möglich.

2. Das Angebot bitte nur für eine Hinfahrt pro Tour abgeben.

3. Für jede Tour wird ein Kleinbus mit 8 Sitzplätzen benötigt.

4. Einzelne Ortschaften dürfen keiner anderen Tour zugeordnet werden.

5. Die Reihenfolge der Ortschaften innerhalb einer Tour kann verändert werden.
6. Begleitpersonen sind zwingend für jede Tour anzubieten, der Einsatz entscheidet sich jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt.
7. Rückfahrten werden nach Schulendzeiten zusammengestellt, sind also nicht bindend an den Frühfahrplan.
8. Die genaue Anzahl der Kinder und die Rückfahrtszeit kann erst kurz vor Schuljahresbeginn mitgeteilt werden.

Los 41 Straßenverkehrsamt 13.02.2025



Schülerbeförderung Schuljahr 2025/2026 Landratsamt Bautzen Anlage 2b Spezialverkehr

Los 60 Tourenplan ab 11.08.2025 (Änderungen vorbehalten)

Sch-Nr. Name des Schülers PLZ Wohnort Straße Schule Bemerku ng

Tour 1 Zeit Hinfahrt

1. 14128 Wehner, Tom Jeremy (03563/342865) 02979 Spreetal Spreewitz Siedlung 43 FÖZ

2. 20973 Niebl, Mila Sophie (0151/18738614) 02977 Hoyerswerda Konrad-Zuse-Str. 2 FÖZ fester Rollstuhl (Kind kann umgesetzt werden)

3. 22724 Moroz, Vladyslav (0162/1672780) 02977 Hoyerswerda B.-Brecht-Str. 39 FÖZ

4. 23307 Shevchenko, Milana (0176/66330922) 02977 Hoyerswerda Albert-Einstein-Str. 12 FÖZ Beförderung im Rollstuhl

5. Begleitperson

6.

7.

8.

Sch-Nr. Name des Schülers PLZ Wohnort Straße Schule Bemerku ng

Anschluss-Tour 1 Zeit Hinfahrt

1. 22836 Kutsenko, Kateryna 02977 Hoyerswerda K.-Niederkirchner-Str. 3 FÖZ

2. 23167 Senitsh, Arina 02977 Hoyerswerda Scadoer Str. 23 FÖZ

3. Begleitperson notwendig

Sch-Nr. Name des Schülers PLZ Wohnort Straße Schule Bemerku ng

Anschluss-Tour 2 Zeit Hinfahrt

1. 909 Birkner, Emma (0157/56223270) 02977 Hoyerswerda Lilienthalstr. 23 FÖZ klappb. Rollstuhl

2. 910 Birkner, Jette (0157/56223270) 02977 Hoyerswerda Lilienthalstr. 23 FÖZ klappb. Rollstuhl

3.

Hinweise:
1. Eine Bewerbung ist nur auf das komplette Los möglich.
2. Das Angebot bitte nur für eine Hinfahrt pro Tour abgeben.
3. Für jede Tour wird ein Kleinbus mit 8 Sitzplätzen benötigt.
4. Einzelne Ortschaften dürfen keiner anderen Tour zugeordnet werden.
5. Die Reihenfolge der Ortschaften innerhalb einer Tour kann verändert werden.
6. Begleitpersonen sind zwingend für jede Tour anzubieten, der Einsatz entscheidet sich jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt.
7. Rückfahrten werden nach Schulendzeiten zusammengestellt, sind also nicht bindend an den Frühfahrplan.
8. Die genaue Anzahl der Kinder und die Rückfahrtszeit kann erst kurz vor Schuljahresbeginn mitgeteilt werden.

ohne Begleitperson durch Fahrdienst! - Mitnahme Schulbegleitung früh und zurück; früh separate Abholung: Mo-Fr 8.15 Uhr

Abholung früh voraussichtlich 09.00 Uhr

Los 60 Straßenverkehrsamt 20.02.2025



Schülerbeförderung Schuljahr 2025/2026 Landratsamt Bautzen Anlage 2b Spezialverkehr

Los 44 Tourenplan ab 11.08.2025 (Änderungen vorbehalten)

Sch-Nr. Name des Schülers PLZ Wohnort Straße Schule Beme rkung

Tour 1 Zeit Hinfahrt

1. 23024 Gregor, Saskia (0151/23547599) 02999 Lohsa Ziegelteich 14 FÖS-L

2. 6240 Korneck, Lea (0163/6004720) 02999 Lohsa Schlesische Str. 12 FÖZ

3. 7746 Maroske, Sarah (035724/559855) 02999 Lohsa OT Weißkollm Dorfstr. 9 FÖZ Epilepsie

4. 4993 Ihbe, Alexander (0173/3638900 Fr. Mickel) 02977 Hoyerswerda Fichtenweg 8 FÖZ

5. 5684 Khatuev, Mansur (0176/42935113) 02977 Hoyerswerda J.-S.-Bach-Str. 9 FÖZ Beförderung im Rollstuhl

6. Begleitperson

7.

8.

Anschluss-Tour 1 Zeit Hinfahrt

1. 9000
Noack, Alina (0174/6772485)

(ohne Begleitperson durch Fahrdienst!)
 8.30 02999 Lohsa OT Groß Särchen Am Feuerwehrdepot 1 FÖZ

separate Hinfahrt zur Schule 8.30 Uhr 
(Rückfahrten separat 12.30 Uhr);                                                        
Beförderung im Rollstuhl;                         
Mitnahme einer Pflegekraft

Sch-Nr. Name des Schülers PLZ Wohnort Straße Schule Beme rkung

Tour 2 Zeit Hinfahrt

1. 23192  Ziesch, Oskar (0152/33936757) 02999 Lohsa OT Groß Särchen Am Bahnhof 7 FÖZ

2. 9599 Piehler, Luis (0172/1561792) 02999 Lohsa OT Koblenz Neue Dorfstr. 36 FÖZ Epilepsie

3. 12958 Stephan, Louis (01525/4697559) 02977 Hoyerswerda OT Zeißig Straße am Sender 18 FÖZ Beförderung im Elektro-Rollstuhl

4. Begleitperson

5.

6.

7.

8.

Hinweise:
1. Eine Bewerbung ist nur auf das komplette Los möglich.
2. Das Angebot bitte nur für eine Hinfahrt pro Tour abgeben.
3. Für jede Tour wird ein Kleinbus mit 8 Sitzplätzen benötigt.
4. Einzelne Ortschaften dürfen keiner anderen Tour zugeordnet werden.
5. Die Reihenfolge der Ortschaften innerhalb einer Tour kann verändert werden.
6. Begleitpersonen sind zwingend für jede Tour anzubieten, der Einsatz entscheidet sich jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt.
7. Rückfahrten werden nach Schulendzeiten zusammengestellt, sind also nicht bindend an den Frühfahrplan.
8. Die genaue Anzahl der Kinder und die Rückfahrtszeit kann erst kurz vor Schuljahresbeginn mitgeteilt werden.

Los 44 Straßenverkehrsamt 13.02.2025



Schülerbeförderung Schuljahr 2025/2026 Landratsamt Bautzen Anlage 2b Spezialverkehr

Los 47 Tourenplan ab 11.08.2025 (Änderungen vorbehalten)

Sch-Nr. Name des Schülers PLZ Wohnort Straße Schule Beme rkung

Tour 1 Zeit Hinfahrt

1. 137 Ambrosius, Alexander (0172/1000683) 02828 Görlitz Klingewalde 21 FÖZ Beförderung im Rollstuhl

2. Begleitperson

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Hinweise:
1. Eine Bewerbung ist nur auf das komplette Los möglich.
2. Das Angebot bitte nur für eine Hinfahrt pro Tour abgeben.
3. Für jede Tour wird ein Kleinbus mit 8 Sitzplätzen benötigt.
4. Einzelne Ortschaften dürfen keiner anderen Tour zugeordnet werden.
5. Die Reihenfolge der Ortschaften innerhalb einer Tour kann verändert werden.
6. Begleitpersonen sind zwingend für jede Tour anzubieten, der Einsatz entscheidet sich jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt.
7. Rückfahrten werden nach Schulendzeiten zusammengestellt, sind also nicht bindend an den Frühfahrplan.
8. Die genaue Anzahl der Kinder und die Rückfahrtszeit kann erst kurz vor Schuljahresbeginn mitgeteilt werden.

Los 47 Straßenverkehrsamt 13.02.2025



Schülerbeförderung Schuljahr 2025/2026 Landratsamt Bautzen Anlage 2b Spezialverkehr

Los 50 Tourenplan ab 11.08.2025 (Änderungen vorbehalten)

Sch-Nr. Name des Schülers PLZ Wohnort Straße Schule Bemerku ng

Tour 1 Zeit Hinfahrt

1. 22818 Zhdrella, Engiell (01573/8217131) 01454 Radeberg Heidestr. 132 FÖZ

2. 22963 Pritsche, Thorben (0173/9145684) 01896 Pulsnitz Ziegenbalgplatz 10 FÖZ

3. 22950 Zickler, Damian (035955/579600) 01896 Pulsnitz OT Oberlichtenau Mühlweg 4 FÖZ

4. Begleitperson notwendig

5.

6.

7.

8.

Sch-Nr. Name des Schülers PLZ Wohnort Straße Schule Bemerku ng

Tour 2 Zeit Hinfahrt

1. 18248 Marx, Noel (01525/6847424) 01900 Großröhrsdorf/ Bretnig Bischofswerdaer Str. 76 FÖZ

2. 23015 Vogel, Fritz-Erik (0152/26486049) 01900 Großröhrsdorf/ Bretnig Mühlberg 20 FÖZ

3. 17031 Richter, Maylin (03578/358493) 01896 Ohorn Hufestr. 42 FÖZ Mitnahme fester Rollstuhl + Laufgerät

4. 22763 Foltz, Mia (0173/3843964) 01920 Steina Ohorner Str. 17 FÖZ

5. 18147 Friedel, Emily (0160/7515953) 01920 Haselbach/ Gersdorf Veilchenstr. 15 FÖZ Epilepsie

6. Begleitperson notwendig mit Radeberg: 65 min / 58 km

7.

8.

Hinweise:
1. Eine Bewerbung ist nur auf das komplette Los möglich.
2. Das Angebot bitte nur für eine Hinfahrt pro Tour abgeben.
3. Für jede Tour wird ein Kleinbus mit 8 Sitzplätzen benötigt.
4. Einzelne Ortschaften dürfen keiner anderen Tour zugeordnet werden.
5. Die Reihenfolge der Ortschaften innerhalb einer Tour kann verändert werden.
6. Begleitpersonen sind zwingend für jede Tour anzubieten, der Einsatz entscheidet sich jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt.
7. Rückfahrten werden nach Schulendzeiten zusammengestellt, sind also nicht bindend an den Frühfahrplan.
8. Die genaue Anzahl der Kinder und die Rückfahrtszeit kann erst kurz vor Schuljahresbeginn mitgeteilt werden.

Los 50 Straßenverkehrsamt 13.02.2025



Schülerbeförderung Schuljahr 2025/2026 Landratsamt Bautzen Anlage 2b Spezialverkehr

Los 52 Tourenplan ab 11.08.2025 (Änderungen vorbehalten)

Sch-Nr. Name des Schülers PLZ Wohnort Straße Schule Beme rkung

Tour 1 Zeit Hinfahrt

1. 14291 Wenk, Ellen Greta (0173/5907291) 02997 Wittichenau OT Sollschwitz Nr. 55 FÖZ Autist

2. 4860 Hörauf, Johannes (035725/70793) 02997 Wittichenau OT Keula Nr. 53 FÖZ Beförderung im Rollstuhl

3. 17001 Schmidt, Robin (0172/5134880) 02997 Wittichenau OT Neudorf-Klösterlich Nr. 26 FÖZ

4. 5556
Käthner, Casey Jean 
(01577/1018499) 02977 Hoyerswerda Reichsbahnstr. 1 FÖZ Mitnahme Buggy; Epilepsie

5. Begleitperson notwendig

6.

7.

8.

Sch-Nr. Name des Schülers PLZ Wohnort Straße Schule Beme rkung

Tour 2 Zeit Hinfahrt

1. 23195 Doan, Min Hoang 02977 Hoyerswerda Ferdinand-v.-Schill-Str. 16 FÖZ

2. 13231 Teich, Domenik (0173/3473822) 02977 Hoyerswerda Ratzener Straße 54 FÖZ verhaltensauffällig

3. 23306 Knobus, Damian 02977 Hoyerswerda B.-Brecht-Str. 29 FÖZ

4. 23240
Reisner, Heinrich William (0151 / 
10663966) 02977 Hoyerswerda A.-Bebel-Str. 18c FÖZ RF AWO Hort Kita Spielparadies HY

5. Begleitperson notwendig

6.

7.

8.

Los 52 Straßenverkehrsamt 13.02.2025



Schülerbeförderung Schuljahr 2025/2026 Landratsamt Bautzen Anlage 2b Spezialverkehr

Los 54 Tourenplan ab 11.08.2025 (Änderungen vorbehalten)

Sch-Nr. Name des Schülers PLZ Wohnort Straße Schule Bemerkung

Tour 1 Zeit Hinfahrt

1. 16943 Hager, Larissa Fabienne (01573/9090006) 01936 Schwepnitz Brackenweg 59 FÖZ

2. 17721 Felsch, Finian (0176/82794951) 02994 Bernsdorf OT Wiednitz Dorfstr. 34 a FÖZ

3. 8703 Musaev, Ibragim (01575/7908386) 02994 Bernsdorf Ernst-Thälmann-Str. 25 FÖZ

4. 10851 Röthig, Jakob (03571/406611) 02977 Hoy. OT Bröthen-Michalken Nordstr. 2 FÖZ

5. Begleitperson

6.

7.

8.

Sch-Nr. Name des Schülers PLZ Wohnort Straße Schule Bemerkung

Tour 2 Zeit Hinfahrt

1. 17566 Müßigbrodt, Tim (0176/81033976) 02994 Bernsdorf OT Wiednitz Neuer Weg 8 Lèon-Foucault-Gymnasium

2. 16628 Rolle, Fiona (0173/5939089) 02994 Bernsdorf Dresdener Str. 21 Lèon-Foucault-Gymnasium Beförderung im Elektro-Rollstuhl

3. 22968 Platta, Moritz Dirk (0159/01691171) 02994 Bernsdorf Wittichenauer Str. 4 FÖS-L (EH)

4. Begleitperson

5.

6.

7.

8.

Hinweise:
1. Eine Bewerbung ist nur auf das komplette Los möglich.
2. Das Angebot bitte nur für eine Hinfahrt pro Tour abgeben.
3. Für jede Tour wird ein Kleinbus mit 8 Sitzplätzen benötigt.
4. Einzelne Ortschaften dürfen keiner anderen Tour zugeordnet werden.
5. Die Reihenfolge der Ortschaften innerhalb einer Tour kann verändert werden.
6. Begleitpersonen sind zwingend für jede Tour anzubieten, der Einsatz entscheidet sich jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt.
7. Rückfahrten werden nach Schulendzeiten zusammengestellt, sind also nicht bindend an den Frühfahrplan.
8. Die genaue Anzahl der Kinder und die Rückfahrtszeit kann erst kurz vor Schuljahresbeginn mitgeteilt werden.

Los 54 Straßenverkehrsamt 13.02.2025



Schülerbeförderung Schuljahr 2025/2026 Landratsamt Bautzen Anlage 2b Spezialverkehr

Los 55 Tourenplan ab 11.08.2025 (Änderungen vorbehalten)

Ausstieg/ Haltestelle

BegleitungMo-DoFr

Abfahrt FÖZ### 14:25

Schulstraße### 14:29

Cottbusser Tor###

Jugendklubhaus###

Straße des Friedens###

Külzstraße###

Rosarium###

Fr.-Liszt-Str.###

Lilienthalstraße###

vertragliche Festlegungen: 1 Hinfahrt Ankunft Schule Mo: 8.15 Uhr; Di-Fr: 7.15 Uhr

07:15 Uhr Ankunft FÖZ 1 Rückfahrt ab Schule Mo-Do 15.15 Uhr, Fr 14.20 Uhr

Alternativ kann die Abgabe des Angebotes mit 3 Klei nbussen erfolgen!

07:15 Uhr Ankunft FÖZ 07:15 Uhr Ankunft FÖZ 07:15 Uhr Ankunft FÖZ

Anlage 1b ist auszufüllen (Preisermittlungsblatt Sp ezialverkehr)
Begleitpersonen werden bei Notwendigkeit eingesetzt  und sind vom Unternehmen bereitzustellen.
Alle Angebote sind mit  Begleitperson zu machen, unabhängig ob diese einge setzt wird.

Alle Angebote sind mit nur einer Hinfahrt wie folgt  zu machen; Bewerbung mit 1 Fahrzeug:      20 km (5 Leerkilometer + 15 Besetztkilometer) sowie 50 Minuten für 1 Hinfahrt
                                                                                                                Bewerbung mit 3 Fahrzeugen:  3 Hinfahrten je 9 km (5 Leerkilometer + 4 Besetztkilometer) sowie je 35 Minuten

Achtung: Für das Los 55 ist die Abgabe eines Touren - und Fahrplanes gemäß Punkt 6.5 der Leistungsbesch reibung nicht erforderlich.

Begleitperson7 7 7

Begleitperson notwendig

Begleitperson Begleitperson

5 5 5

9 km / 35 Minuten6 Kinder 9 km / 35 Minuten

1

6 Kinder 9 km / 35 Minuten

2 2 2

3 3 3

4

6 6 6

1

6 Kinder

4

1

4

Tour 2 Haltestelle Tour 3 Name des Schülers HaltestelleName des Schülers

15

17

Tour 1 Name des Schülers Haltestelle

18

10

11

12

13

14

Tour 1 Name des Schülers Haltestelle
Rückfahrt

1

derzeit 13 Kinder

Anfahrten von 
verschiedenen 
Haltestellen im 
Stadtgebiet Hoyerswerda                                                                        

Hinfahrt zu kalkulieren mit:

Strecke 20 km sowie 
einer Fahrzeit von 50 
Minuten planen

2

3

4

16

5

6

7

8

9

Los 55 Straßenverkehrsamt 13.02.2025



Schülerbeförderung Schuljahr 2025/2026 Landratsamt Bautzen Anlage 2b Spezialverkehr

Los 56 Tourenplan ab 11.08.2025 (Änderungen vorbehalten)

Sch-Nr. Name des Schülers PLZ Wohnort Straße Schule Bemerkung

Tour 1 Zeit Hinfahrt

1. 16926 Eger, Marlene (0170/9243125) 02979 Elsterheide OT Tätzschwitz Lindenstr. 21 FÖZ

2. 23034
Glatte, May-Alexa Helene 
(0172/7647897) 02991 Lauta OT Laubusch Schulstr. 1 FÖZ

3. 16927 Fürll, Louis-Martin (0176/43426989) 02991 Lauta OT Laubusch Teichstr. 5 FÖZ

4. 15277 Hörenz, John Darius (0172/1570849) 02991 Lauta Parkstr. 1a FÖZ

5. 23359 Keßler, Stan Carlos 02977 Hoyerswerda OT Schwarzkollm Am Wiesengrund 14 FÖZ Beförderung im Rollstuhl

6. Begleitperson

7.

8.

Sch-Nr. Name des Schülers PLZ Wohnort Straße Schule Bemerkung

Tour 2 Zeit Hinfahrt

1. 23334 Hoffmann, Samuel (035722 / 953395) 02991 Lauta OT Torno Rademacher Str. 2 GS "An der Elster" (LRS) 3/2

2. 23272 Pradella, Lena Sophie (0177/6908222) 02991 Lauta OT Torno Rosa-Luxemburg-Str. 8 FÖS-L

3. 22002 Denecke, Nikals (0176/87686470) 02991 Lauta John-Schehr-Str. 61 FÖS-L

4. 5745 Kindler, Marie (0157/72170608) 02991 Lauta Friedensstraße 55 FÖS-L

5. 23328 Rolle, Aiden Liam (0173/6101485) 02991 Lauta Friedrich-Engels-Str. 37f FÖS-L (EH)

6. 23154 Mucha, Tim-Mika (0174/3407131) 02977 Hoyerswerda Albert-Schweitzer-Str. 10 Oberschule Hoyerswerda

7. Begleitperson optional

8.

Sch-Nr. Name des Schülers PLZ Wohnort Straße Schule Bemerkung

Tour 3 Zeit Hinfahrt

1. 23313 Lieske, Svea (0159/06265300) 02991 Lauta (Dorf) Dorfstr. 81 GS "An der Elster" (LRS) 3/2

2. 23271 Schmidt, Finn (0152/58129449) 02991 Lauta (Dorf) Dorfstr. 10 FÖS-L

3. 22984 Röber, Eddy-Theodor (0172/8680516) 02991 Lauta Lausitzer Str. 11 FÖS-L

4. 21240 Gotscha, Gina-Marlen (0152/54766371) 02991 Lauta Weststr. 1 FÖS-L

5. 22889 Moser, Finn (0173/8197767) 02991 Lauta Wendenstr. 15 FÖS-L (EH)

6. 23018 Eichleiter, Alex (0175/3580879) 02991 Lauta OT Laubusch Hauptstr. 9 FÖS-L

7. 23315 Pantke, Charlie (0173/9875100) 02979 Elsterheide/ Seidewinkel Haska 1c GS "An der Elster" (LRS) 3/2

8. Begleitperson optional

Hinweise:
1. Eine Bewerbung ist nur auf das komplette Los möglich.
2. Das Angebot bitte nur für eine Hinfahrt pro Tour abgeben.
3. Für jede Tour wird ein Kleinbus mit 8 Sitzplätzen benötigt.
4. Einzelne Ortschaften dürfen keiner anderen Tour zugeordnet werden.
5. Die Reihenfolge der Ortschaften innerhalb einer Tour kann verändert werden.
6. Begleitpersonen sind zwingend für jede Tour anzubieten, der Einsatz entscheidet sich jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt.
7. Rückfahrten werden nach Schulendzeiten zusammengestellt, sind also nicht bindend an den Frühfahrplan.
8. Die genaue Anzahl der Kinder und die Rückfahrtszeit kann erst kurz vor Schuljahresbeginn mitgeteilt werden.

Los 56 Straßenverkehrsamt 13.02.2025



Schülerbeförderung Schuljahr 2025/2026 Landratsamt Bautzen Anlage 2b Spezialverkehr

Los 57 Tourenplan ab 11.08.2025 (Änderungen vorbehalten)

Sch-Nr. Name des Schülers PLZ Wohnort Straße Schule Beme rkung

Tour 1 Zeit Hinfahrt

1. 20798 Ehlers, Arthur (035954/53677) 01909 Großharthau Mühlenweg 14 FÖZ

2. 22983 Schmidt, Ayaan (0172 / 2829379) 01920 Elstra Bachgasse 11 FÖZ verhaltensauffällig

3. 1575 Christoph, Imanuel (0157/74717642) 01920 Oßling OT Skaska Am Weinberg 5 FÖZ

4. Begleitperson notwendig

5.

6.

7.

8.

Hinweise:
1. Eine Bewerbung ist nur auf das komplette Los möglich.
2. Das Angebot bitte nur für eine Hinfahrt pro Tour abgeben.
3. Für jede Tour wird ein Kleinbus mit 8 Sitzplätzen benötigt.
4. Einzelne Ortschaften dürfen keiner anderen Tour zugeordnet werden.
5. Die Reihenfolge der Ortschaften innerhalb einer Tour kann verändert werden.
6. Begleitpersonen sind zwingend für jede Tour anzubieten, der Einsatz entscheidet sich jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt.
7. Rückfahrten werden nach Schulendzeiten zusammengestellt, sind also nicht bindend an den Frühfahrplan.
8. Die genaue Anzahl der Kinder und die Rückfahrtszeit kann erst kurz vor Schuljahresbeginn mitgeteilt werden.

Los 57 Straßenverkehrsamt 13.02.2025



Übersicht Schulen
Schulbeginn/Schulende

Anlage 3

Schulbezeichnung: Schulbeginn/Schulendzeiten:

Dr.-Friedrich-Wolf-Schule Schulbeginn

Dillinger Straße 2 Mo.: 08.45 Uhr

02977 Hoyerswerda Di.-Fr.: 07.45 Uhr

Schulende

Schulleiterin: Frau Wendt Mo.-Do.: 15.00 Uhr
Tel: 03571 / 2093430 Fr.: 14.15 Uhr

Nikolaus-Kopernikus-Schule (FÖS-L+EH) Schulbeginn

Robert-Schumann-Straße 10 7.30 Uhr

02977 Hoyerswerda

Schulende

Schulleiterin: Frau Morawa 11.40 Uhr / 12.30 Uhr / 13.25 Uhr / 15.00 Uhr

Tel: 03571 / 913748

Grundschule "An der Elster" (LRS) Schulbeginn

Frederic-Joliot-Curie-Straße 54 7.30 Uhr

02977 Hoyerswerda

Schulende

Schulleiter: Herr Kilz 11.25 Uhr / 12.35 Uhr / 13.25 Uhr

Tel: 03571 / 978461

1



          Anlage 4 
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Öffnungszeiten: Di./Do. 08:30 – 18:00 Uhr sowie nach Vereinbarung • telefonische Servicezeit: täglich 08:30 – 13:00 Uhr sowie Di./Do. bis 18:00 Uhr 

Bürgeramt: Mo.-Fr. 8.30 – 13:00 Uhr sowie Di./Do. – 18:00 Uhr • Die Zugangsvoraussetzungen für elektronische Dokumente finden Sie unter www.landkreis-bautzen.de/ekommunikation. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Erklärung entsprechend § 72 a Sozialgesetzbuch VIII         

 
Selbstverpflichtung 

 
Name: ____________________Vorname___________________ 
 

geb. am: ___.___.______ 
 

Verkehrsunternehmen: 
__________________________________________  
    

Tätigkeit: __________________ 
 
Hiermit erkläre ich, wegen nachfolgend aufgeführter Straftatbestände 
laut Strafgesetzbuch nicht rechtskräftig verurteilt zu sein: 
 
1. Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (§ 171) 
2. Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen (§ 174) 
3. Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken und 
 hilfebedürftigen in Einrichtungen (§ 174 a)  
4. Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung (§ 174 b) 
5. Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- /Betreuungsverhältnisses (§ 174 c) 
6. Sexueller Missbrauch von Kindern (§ 176) 
7. Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern (§ 176 a) 
8. Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge (§ 176 b) 
9. Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung (§ 177) 
10. Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge (§ 178) 
11. Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen (§ 179) 
12. Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger (§ 180) 
13. Ausbeutung von Prostituierten (§ 180 a) 
14. Zuhälterei (§ 181 a) 
15. Sexueller Missbrauch von Jugendlichen (§ 182) 
16. Exhibitionistische Handlungen (§ 183) 
17. Erregung öffentliches Ärgernisses (§ 183 a) 
18. Verbreitung pornographischer Schriften (§ 184) 
19. Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Schriften (§184 a) 
20. Verbreitung , Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften (§ 184 b) 
21. Verbreitung pornographischer Darbietungen durch Rundfunk, Medien – oder Teledienste (§ 184 c) 
22. Ausübung der verbotenen Prostitution (§ 184 d) 
23. Jugendgefährdende Prostitution (§ 184 e) 
24. Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225) 
 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich weg en der unter Nr. 1 bis 24 benannten Straftatbeständ e nie-
mals rechtskräftig verurteilt wurde. Ich trage Sorg e dafür, dass die von mir eingesetzten Fahrer sowie  Begleit-
personen vor Tätigkeitsbeginn ebenfalls die Erkläru ng entsprechend § 72 Sozialgesetzbuch VIII unterzei ch-
nen.  
 
 
 
_________________________   ____________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 

Straßenverkehrsamt 
Sachgebiet Personen – und Schülerverkehr 



Anlage 4.1 

 

 

 

Erklärung zur Zahlung des Mindestlohns  

 

Es wird bestätigt, dass das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns 
(Mindestlohngesetz – MiLoG) eingehalten wird. 
 
 
 
 
………………………………………..  ……………………………………………… 
Ort, Datum     Unterschrift/ Stempel 
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Schülerbeförderung 

Besondere Vertragsbedingungen 
(Muster-Vertrag)  

 
zwischen dem Landkreis Bautzen, vertreten durch den Landrat/Beigeordneten, 
 

- im folgenden „Auftraggeber“  genannt - 
 
 
 
und dem Verkehrsunternehmen        <Firma> 
 <Inhaber_Vorname> <Inhaber_Name> 
 <Straße> 
 <PLZ_Ort> 
 
 - im folgenden „Auftragnehmer“  genannt - 
 
 
 
wird folgender Vertrag - <Lose_laut_Zuschlag>  - geschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Vertragsgegenstand 
 

(1) Der Auftragnehmer befördert an den Schultagen im Freistaat Sachsen gemäß dem 
vom Auftraggeber bestätigten Leistungsverzeichnis (siehe Anlage: 
<Lose_laut_Zuschlag> ) Schüler von ihren Wohnorten in die Schule: 
 

<Schulen> 
 

und zurück. 
 
(2) Für die Beförderung sind folgende Fahrzeuge einzusetzen: 
 
<Fahrzeuge> 
 
 
(3) Die für die Beförderung der Schüler zum Einsatz kommenden Fahrzeuge (im 
folgenden Schülerfahrzeuge genannt) sind nach Art/Typ, amtliches Kennzeichen, 
Fassungsvermögen (Sitz-/Stehplätze) und Fahrleistung (Gesamtkilometer) dem 
Auftraggeber anzuzeigen.  
 
(4) Der Landkreis behält sich vor, weiteren Fahrgästen im Rahmen des zulässigen 
Fassungsvermögens der eingesetzten Schülerfahrzeuge und unter Beachtung der 
Bestimmungen des Personenbeförderungsgesetzes die Mitfahrt zu gestatten. 
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§ 2  
 

Vertragsbestandteile 
 

Folgende Unterlagen werden Vertragsbestandteil: 
- Vergabeunterlagen und das Angebot des Auftragnehmer s vom 

……………….. 
 

§ 3 
 

Beförderungsleistung 
 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die aus dem beigefügten Fahrplan, der 
Bestandteil dieses Vertrages ist, festgelegten Beförderungsleistungen zu erbringen. 
Änderungen und Abweichungen hiervon sind nur mit vorheriger Zustimmung des 
Auftraggebers zulässig. Die Fahrtkilometer werden vorbehaltlich der Überprüfung 
durch das Landratsamt vom Leistungsverzeichnis übernommen. 
 
(2) Für die Beförderung dürfen nur die dem Auftraggeber angegebenen Fahrzeuge 
eingesetzt werden. Sollten andere Fahrzeuge zum Einsatz kommen, ist dies dem 
Auftraggeber vorher anzuzeigen; ist wegen des Eintretens unvorhergesehener 
Umstände (§ 4) eine vorherige Anzeige nicht möglich, ist die Anzeige unverzüglich 
nachzuholen. 
 
 

§ 4 
 

Leistungsstörungen  
 
Treten unvorhergesehene Umstände ein, die den Auftragnehmer vorübergehend 
daran hindern, der vereinbarten Leistung nachzukommen, hat er unverzüglich für 
gleichwertigen Ersatz zu sorgen. Sollten dadurch Mehrkosten entstehen, gehen diese 
zu Lasten des Auftragnehmers. 
 

§ 5 
 

Sicherheitsvorkehrungen   
 
(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur besonderen Sorgfalt bei der Beförderung 
der Schüler. Die jeweils geltenden Sicherheitsbestimmungen der 
Straßenverkehrsordnung (StVO), der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) 
und der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr 
(BOKraft) sind strikt einzuhalten. 
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(2) Die eingesetzten Fahrzeuge haben nach Bau, Ausrüstung und Beschaffenheit stets 
den Sicherheitsbestimmungen der StVO, StVZO und der BOKraft zu entsprechen. 
Insbesondere sind die nach § 29 StVZO in Verbindung mit Anlage VIII zur StVZO 
vorgeschriebene Haupt-, Zwischen- und Bremsensonderuntersuchungen 
durchzuführen, festgestellte Mängel unverzüglich bis zum nächsten Einsatz zu 
beseitigen (§ 31 StVZO und § 23 StVO) und die Prüfberichte unverzüglich nach den 
Hauptuntersuchungen den zuständigen Behörden vorzulegen (§ 41 Abs. 2 BOKraft). 
 
(3) Auftragnehmer und Fahrer sind, auch wenn Begleitpersonen mitfahren, dafür 
verantwortlich, dass das zulässige Fassungsvermögen der Fahrzeuge nicht 
überschritten wird und für die Schüler geeignete Haltevorrichtungen vorhanden sind. 
 
(4) Es dürfen nur Fahrer eingesetzt werden, die die Erlaubnis zur Fahrgastbeförderung 
besitzen. 
 
(5) Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und Ausrüstung zur Beförderung von mehr als 
sechs Personen (einschließlich Fahrzeugführer) geeignet und bestimmt und für die 
Schülerbeförderung besonders eingesetzt sind, müssen gemäß § 33 Abs. 4 BOKraft 
an Stirn- und Rückseite mit den vorgeschriebenen Schildern nach Anlage 4 der 
BOKraft gekennzeichnet sein sowie über die zusätzlichen Fahrtrichtungsanzeiger 
verfügen. 
 
(6) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur solche Fahrer einzusetzen, die die Gewähr 
dafür bieten, dass sie den besonderen Anforderungen bei der Beförderung und im 
Umgang mit den Schülern gewachsen sind. Jedem Fahrer ist gegen 
Empfangsbestätigung der beiliegende „Anforderungskatalog für KOM und Kleinbusse, 
die zur Beförderung von Schülern eingesetzt werden sowie das dazugehörige 
Merkblatt“ zur Beachtung auszuhändigen. 
 
(7) Sollten Probleme oder Unstimmigkeiten bei der Beförderung der Schüler auftreten, 
so sind diese vom Auftragnehmer unverzüglich der Schule und dem Auftraggeber 
mitzuteilen. 
 
(8) Es darf nur solchen Schülern die Mitfahrt im Schulbus gestattet werden, die im 
Leistungsverzeichnis erfasst sind bzw. die einen gültigen Berechtigungsschein 
vorzeigen können. Zur Kontrolle ist der Fahrer berechtigt und verpflichtet. 
 

 
§ 6 

 
Haftung/ Erfüllungsgehilfen  

 
(1) Der Auftragnehmer hat für ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu sorgen. Er 
haftet für die von ihm und seinen Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursachten 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die in Erfüllung und bei Gelegenheit der 
vertraglichen Verbindlichkeiten entstehen. Insbesondere hat der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber Mehrkosten, die wegen Schlecht- oder Nichterfüllung des Vertrages 
entstanden sind, zu ersetzen. 
 
(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber von allen Ansprüchen 
freizuhalten, die von Fahrgästen oder Dritten wegen der in diesem Vertrag 
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vereinbarten Beförderung erhoben werden, es sei denn, das schadenstiftende Ereignis 
beruht auf einem Verschulden von Personen, für die der Auftraggeber einzustehen 
hat.  
 
(3) Der Auftraggeber haftet nicht für die Folgen von Unfällen die der Auftragnehmer 
oder seine Gehilfen bei der Ausführung ihrer Tätigkeiten erleiden. Ebenso haftet der 
Auftraggeber nicht für Gesundheitsschäden, die sich der Auftragnehmer oder seine 
Gehilfen bei der Ausführung der Arbeiten zuziehen. Der Auftragnehmer verpflichtet 
sich, den Auftraggeber von entsprechenden Entschädigungsansprüchen freizuhalten. 
Der Haftungsausschluss gilt nicht für den Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit durch den 
Auftraggeber. 
 
(4) Der Auftragnehmer hat hinsichtlich seiner Fahrzeuge, seiner eigenen Personen, 
seiner Gehilfen und Fahrgäste für einen ausreichenden Versicherungsschutz zu 
sorgen. Er ist verpflichtet, eine Haftpflicht-Schadensversicherung abzuschließen. Die 
Versicherungsverträge sind bei Vertragsabschluss auf Verlangen des Auftraggebers 
vorzulegen.  
 
(5) Im Übrigen haftet der Auftragnehmer für schuldhaft verursachte Schäden im 
Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung. Insbesondere hat der Auftragnehmer 
dem Auftraggeber Mehrkosten zu ersetzen, die wegen Nicht- oder Schlechterfüllung 
des Vertrages entstanden sind. 
 
 

§ 7 
 

Beförderungsentgelt 
 
(1) Der Auftraggeber bezahlt dem Auftragnehmer des Beförderungsvertrages einen  
 

Kilometerpreis von <Fahrpreise_netto> je Last- und Leerkilometer sowie  
einen Stundenpreis von <Begleitperson_netto> je Einsatzstunde für die 
Begleitperson  
 

zuzüglich Mehrwertsteuer. 
   
(2) Verändert sich die gemäß § 2 festgelegte Fahrtstrecke auf Verlangen des 
Auftraggebers oder durch Umstände, die von keinem Vertragspartner zu vertreten sind 
(z.B. Straßensperrung), werden die abweichenden Leistungen zum oben genannten 
Kilometerpreis gesondert in Rechnung gestellt bzw. angerechnet. 
Der o. g. Vergütungssatz gilt auch für die Berechnung des Beförderungsentgeltes bei 
einer vom Auftraggeber angegebenen Ausweitung oder Minderung der Fahrtstrecke. 
Es besteht kein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf eine tägliche 
Kilometerleistung. 
 
(3) Eine Änderung der Zahl der zu befördernden Personen führt nicht zu einer 
Änderung des Beförderungsentgeltes. 
 
(4) Zum Ausgleich von nicht kalkulierbaren Risiken durch schwankende 
Kraftstoffpreise wird jährlich nach Abschluss des Schuljahres bis zum 10. Dezember 
eine Preisgleitung durchgeführt, wenn der nach Absatz 5 berechnete Betrag 5 % des 
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im jeweiligen Schuljahr angefallenen Beförderungsentgeltes, ohne Berücksichtigung 
der Kosten für Begleitpersonen, abweicht. Ergibt sich ein Betrag zu Gunsten des 
Auftragnehmers so erfolgt die Zahlung durch den Landkreis, ergibt sich ein Betrag zu 
Gunsten des Landkreises, so erfolgt die Zahlung durch den Auftragnehmer. 
 
(5) Die Preisgleitung berechnet sich nach folgender Formel: 
 

�� ∗ �����	 �ü ��������� �� �� ∗ ���	��� ����ℎ	�	����ℎ�	��� �������ℎ � − 1  

 
Wobei km die Summe der Last- und Leer-km im jeweiligen Schuljahr ist. Die Kosten 
für Kraftstoff je km fließen entsprechend der Angabe im Preisermittlungsblatt in die 
Berechnung ein. Der Index Basisjahr  ist der Erzeugerpreisindex gewerblicher 
Produkte Dieselkraftstoff, ab Tankstelle, Genesis-online 61241-0004, GP09-
1920260053 (Fundstelle auf Basis 2021) des Statistischen Bundesamtes im 
Jahresdurchschnitt 2024 (118,8). 
Der Index Abrechnungsjahr  wird gebildet aus der Summe der monatlichen Indizes 
des Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte Dieselkraftstoff, ab Tankstelle 
(Genesis-online 61241-0004, GP09-1920260053 (Fundstelle auf Basis 2021)) des 
jeweiligen Schuljahres (für das Schuljahr 2025/2026 Indizes für August 2025 bis Juli 
2026) geteilt durch 12. 
 
 

§ 8 
 

Leistungsnachweis  
 
(1) Bis zum 10. des Folgemonats hat durch den Auftragnehmer die Rechnungslegung 
für den Vormonat an den Auftraggeber zu erfolgen. Eine konkrete tagesbezogene 
Abrechnung ist beizufügen. 
 
(2) Bis zum 10. Dezember des beendeten Schuljahres erfolgt die Abrechnung der 
Preisgleitung gemäß § 7 Abs. 4 und 5. 
 
(3) Das Beförderungsentgelt sowie die Abrechnung der Preisgleitklausel zahlt der 
Auftraggeber innerhalb einer Zahlungsfrist von 3 Wochen auf das vom Auftragnehmer 
bestimmte Konto. Gutschriften für den Auftraggeber werden dem 
Verkehrsunternehmen in Rechnung gestellt und sind mit einer Frist von 3 Wochen zu 
begleichen. 
 

§ 9 
 

Begleitpersonen 
 
Beförderungskosten für Begleitpersonen werden erstattet, wenn die Begleitung wegen 
der körperlichen oder geistigen Behinderung eines Schülers erforderlich ist. Das 
Erfordernis wird durch das Landratsamt Bautzen festgestellt und gemäß § 7 des 
Vertrages vergütet. 
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§ 10 
 

Vertragsdauer und Kündigung 
 
(1) Dieser Vertrag beginnt am 11.08.2025. 
Dieser Vertrag kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von 4 Monaten zum 
31.07. jeden Jahres gekündigt werden. Wird von keiner Seite gekündigt, verlängert 
er sich um jeweils ein weiteres Jahr.  
Er endet jedoch spätestens am 12.07.2030, ohne dass es dafür einer schriftlichen 
Kündigung bedarf. 
 
(2) Aus wichtigem Grund ist eine fristlose Kündigung zulässig. Als solcher gelten 
insbesondere grobe Verstöße gegen Bestimmungen dieses Vertrages, insbesondere 
gegen die gesetzlichen oder vertraglichen Sicherheitsbestimmungen, der Beginn 
neuer schulorganisatorischer Maßnahmen, Veränderungen des öffentlichen 
Personennahverkehrs, Änderungen der Schülerzahl, die den Einsatz eines anderen 
Fahrzeuges oder die Verlegung der Fahrstrecke erforderlich machen sowie bei 
wissentlich falschen Angaben des Auftragnehmers im Rahmen der Auftragsvergabe. 
 
(3) Kündigung und Änderung des Vertrages bedürfen der Schriftform. 
 
 

§ 11 
 

Gerichtsstand, Salvatorische Klausel  
 
(1) Gerichtsstand ist der Sitz des Auftraggebers. 
 
 
(2) Durch die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages 
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien 
verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch rechtswirksame zu ersetzen, die 
dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommen.  
 
 
 
 
.................................................   ................................................... 
Ort, Datum      Ort, Datum 

 
 
 
...................................................   ................................................... 
Stempel und Unterschrift des Auftraggebers   Stempel und Unterschrift des Auftragnehmers 

 
 
Anlagen: Leistungsverzeichnis  «Lose_laut_Zuschlag» 

Merkblatt für die Fahrzeugführer bei der Beförderung von Schülern  
Merkblatt Begleitperson  
Abrechnungsbogen (Vorschlag) 

     



















Landratsamt Bautzen, Straßenverkehrsamt  Anlage 5.2 
 

 

 
 
 
Einsatz einer Begleitperson in der Schülerbeförderu ng 
 
 
Der Einsatz einer Begleitperson ist geregelt in der: 
 
 
„Satzung über die Erstattung der notwendigen Schüle rbeförderungskosten 
im Landkreis Bautzen“   
 
 
 
 
Folgende Anforderungen  werden an den Einsatz der Begleitperson  gestellt: 
 

• Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft, ruhiges und besonnenes Verhalten 
 

• Einfühlungsvermögen, besonders im Umgang mit schwerbehinderten Kindern 
 

• Begleitperson muss bei den Kindern, an der Tür sitzen 
 

• Hilfeleistung beim Ein- und Aussteigen sowie beim Anschnallen  
 

• bei Notwendigkeit Kinder bis zur  Schule bzw. vor die Haustür begleiten 
 

• Ausbildung Erste Hilfe oder Ersthelfer 
 
 
 
 
Die Begleitperson ist vom Verkehrsunternehmen zu stellen. 
 
Werden in einem Fahrzeug mindestens 6 blinde, geistig behinderte, körperbehinderte, 
sehbehinderte oder verhaltensauffällige Schüler befördert, so wird der Einsatz einer 
Begleitperson vergütet. 
 
Außerdem können Begleitpersonen wegen der körperlichen oder geistigen 
Behinderung bzw. Verhaltensauffälligkeiten einzelner Schüler eingesetzt werden.  
 
Der Einsatz von Begleitpersonen erfolgt nur nach Absprache mit dem 
Straßenverkehrsamt, Sachgebiet Personen- und Schülerverkehr. Die Höhe der 
Vergütung für die Begleitperson ist Gegenstand des vom Landratsamt Bautzen 
abzuschließenden Vertrages. 
 
 



Anlage zur Rechnung Schülerbeförderung Anlage 5.3

Verkehrsunternehmen:

Abrechnung für Monat:

Los/Tour-Nr.: Fahrzeug:

Namen der Schüler:

früh mittag früh mittag

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Summe der Leistungen:

Kilometer: Kilometer: Stunden: Stunden:

Tag Fahrtroute
Begleitstunden

Angaben zu Ausfällen/Ergänzungen
Kilometerleistung


